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I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
29.11.2000 abge- Ã¤ndert. Die Beklagte hat das Krankengeld nur bis einschlieÃ�lich
12.06.1998 an die KlÃ¤gerin fort- zuzahlen.
II. Die Beklagte hat der KlÃ¤gerin 2/3 der auÃ�ergerichtlichen Kosten beider
RechtszÃ¼ge zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen. â��

Tatbestand:

Streitig ist der Anspruch auf Krankengeld Ã¼ber den 06.03.1998 hinaus.

Die am 1972 geborene und bei der Beklagten versicherte KlÃ¤gerin war zuletzt als
MetzgereiverkÃ¤uferin tÃ¤tig. Der behandelnde Arzt Dr.H. stellte bei ihr
ArbeitsunfÃ¤higkeit ab 20.05.1997 wegen Abdominalschmerzes fest. Die KlÃ¤gerin
befand sich vom 27.05. bis 16.06. 1997 in stationÃ¤rer Behandlung im Krankenhaus
M. unter anderem wegen Obstipation bei Anismus, HÃ¤morrhoiden und solitÃ¤rem
Rektumulcus. Dr.H. bezeichnete die KlÃ¤gerin wÃ¤hrend dieser Zeit durchgehend
als arbeitsunfÃ¤hig bis zum 31.07.1997. Die Beklagte gewÃ¤hrte der KlÃ¤gerin ab
01.07.1997 Krankengeld. Die KlÃ¤gerin und der Arbeitgeber lÃ¶sten das
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ArbeitsverhÃ¤ltnis einvernehmlich zum 31.07.1997 auf. Am 18.08.1997 wurde die
KlÃ¤gerin als Notfall wieder in das Krankenhaus M. aufgenommen.

Das Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung in Bayern
((MDK) Gutachterin AllgemeinÃ¤rztin Dr. S.), stellte aufgrund einer Untersuchung
der KlÃ¤gerin am 12.09.1997 fest, die Obstipation bei Anismus sei im Wesentlichen
abgeklungen. Letzter Tag der ArbeitsunfÃ¤higkeit sei der 19.09.1997. Das
Untersuchungsergebnis wurde der KlÃ¤gerin mitgeteilt.

Dr.H. bescheinigte im Auszahlungsschein am 16.10.1997 weiterhin
ArbeitsunfÃ¤higkeit wegen Verschlechterung. Die erneute Begutachtung durch den
MDK (Internistin Dr.P.) ergab nach einer Untersuchung, dass wegen der
Schwangerschaft ArbeitsunfÃ¤higkeit von gynÃ¤kologischer Seite her nicht bestehe
und auch wegen internistischer Befunde eine weitere ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht
mehr bestÃ¤tigt werden kÃ¶nne. Die KlÃ¤gerin sei ab 02.03.1998 arbeitsfÃ¤hig.
Das Untersuchungsergebnis wurde ihr mÃ¼ndlich und schriftlich mitgeteilt. Im
Auskunftsschreiben vom 02.03.1998 gab Dr.H. ArbeitsunfÃ¤higkeit wegen Anitis,
chronischer Obstipation, EinschrÃ¤nkung der LeistungsfÃ¤higkeit, Klaustrophobie,
GraviditÃ¤t an und hielt die KlÃ¤gerin voraussichtlich noch bis zum Ende der
Schwangerschaft fÃ¼r arbeitsunfÃ¤hig. Er stellte im Auszahlungsschein vom
05.03.1998 ArbeitsunfÃ¤higkeit bis auf Weiteres fest und erhob mit einem
Schreiben vom gleichen Tag auch Einspruch gegen das Gutachten des MDK. Die
Internistin Dr.S. (MDK) stellte im Gutachten vom 13.03. 1998 fest, medizinische
GrÃ¼nde, weshalb die KlÃ¤gerin immer noch arbeitsunfÃ¤hig sei, seien nicht
angegeben worden, eine intakte Schwangerschaft fÃ¼hre nicht zur
ArbeitsunfÃ¤higkeit. Die KlÃ¤gerin meldete sich am 25.03.1998 beim Arbeitsamt als
arbeitslos.

Mit Bescheid vom 08.06.1998 stellte die Beklagte fest, der Anspruch auf
Krankengeld ende am 01.03.1998, die KlÃ¤gerin sei ab 02.03.1998 wieder
arbeitsfÃ¤hig.

Hiergegen legte die KlÃ¤gerin am 17.06.1998 Widerspruch ein, mit dem sie
Krankengeld bis Ende Juli 1998 geltend machte. BeigefÃ¼gt war eine gutachtliche
Stellungnahme von Dr.H. vom 23.04.1998, der die Diagnosen Anitis, chronische
therapierefraktÃ¤re Obstipation, Zustand nach massiver Magen-Darmblutung und
Schwangerschaft angab. Die Beschwerden hÃ¤tten zu Magen-DarmkrÃ¤mpfen mit
massivem Blutabgang zuletzt im Mai 1997 gefÃ¼hrt. Insbesondere die Obstipation
verursache akute Beschwerdebilder. Dabei sei es zu einem Stuhlverhalten bis zu
zwei Wochen und zugleich als Begleiterscheinungen zu massiven EntzÃ¼ndungen
im Enddarmbereich gekommen (Anitis). Erst nach vorsichtiger Magen-Darmflora-
Regulation sowie Einsatz von Spezialsuppositorien sei eine wenigstens
annÃ¤herende Stuhlregulation erfolgt. Dieser Zustand halte seit Mai vergangenen
Jahres an, habe sich seither nur minimal gebessert. Eine vollstÃ¤ndige
Wiederherstellung der Gesundheit sei zur Zeit nicht absehbar.

Mit Bescheid vom 23.07.1998 stellte die Beklagte fest, die KlÃ¤gerin sei vom
20.05.1997 bis 01.03.1998 arbeitsunfÃ¤hig krank gewesen. Nach den Gutachten
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des MDK vom 26.02.1998 und 13.03. 1998 sei davon auszugehen, dass die
KlÃ¤gerin ab 02.03.1998 wieder arbeitsfÃ¤hig sei. Ã�ber den 01.03.1998 hinaus
kÃ¶nne somit keine weitere Zahlung erfolgen. Die KlÃ¤gerin sei Ã¼ber die
Einstellung des Krankengeldes unterrichtet worden.

Auch hiergegen legte die KlÃ¤gerin Widerspruch ein. Dr.H. gab am 02.12.1998 an,
die KlÃ¤gerin sei vom 02.03.1998 bis 12.06.1998 von ihm noch krankgeschrieben
gewesen. In der Folgezeit bat die Beklagte ihn um Vorlage weiterer medizinischer
Befunde. Dr.H. gab am 01.03.1999 an, die KlÃ¤gerin sei "Ã¼ber den gesamten
Zeitraum seit Beginn 1998 arbeitsunfÃ¤hig krankgeschrieben". Es komme zu einem
Stuhlverhalt von bis zu zehn Tagen; er stellte die Diagnosen chronische
DarmtrÃ¤gheit mit chronischer Anitis, HÃ¤morrhoiden Grad III, fehlender
DefÃ¤kationsreflex. Durch eine intensive Therapie mit milden MaÃ�nahmen sei eine
leichte Entspannung der Situation erreicht worden.

Mit Schreiben vom 29.03.1999 gab Dr.H. an, er habe den "definitiven Zeitraum der
ArbeitsunfÃ¤higkeit bei Frau Dr.G â�¦ mit dem entsprechenden Zeitraum
angegeben". Er teilte der Beklagten am 06.04.1999 telefonisch mit, die KlÃ¤gerin
habe sich auÃ�erdem noch bei Dr.G. und Dr.H. in Behandlung befunden;
bezÃ¼glich der Dauer der ArbeitsunfÃ¤higkeit habe er bewusst keine konkreten
Angaben gemacht, seiner Auffassung nach sei die KlÃ¤gerin das ganze Jahr 1998
Ã¼ber arbeitsunfÃ¤hig gewesen. Auf Anfrage der Beklagten Ã¼bersandte der
Chirurg Dr.O. (Praxisnachfolger von Dr.G.) am 09.04.1999 Arztbriefe und Befunde
aus den Jahren 1988 und 1997; nach dem 25.11.1997 habe er die KlÃ¤gerin nicht
mehr behandelt. Dr.H. teilte am 08.04.1999 mit, die KlÃ¤gerin sei im Jahr 1997 und
dann am 25.01.1999 wegen erneuter heftiger perianaler Blutungen behandelt
worden. Sie habe sich in einem "guten AZ und EZ" befunden, eine
Sklerosierungstherapie sei begonnen, aber nicht mehr fortgesetzt worden. Dr.H.
gab am 25.05.1999 noch einmal an, wegen chronischem Stuhlverhalt von bis zu
zehn Tagen, akuter Anitis und Schwangerschaft habe "fÃ¼r den besagten Zeitraum
â�¦ eine ununterbrochene ArbeitsunfÃ¤higkeit" bestanden. Zu einer weiteren
Stellungnahme war er nicht mehr bereit.

Die Beklagte wies mit Widerspruchsbescheid vom 23.08.1999 den Widerspruch
zurÃ¼ck. Der MDK habe bei einer persÃ¶nlichen Untersuchung am 26.02.1998
festgestellt, dass bei der KlÃ¤gerin wieder ein vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen
vorliege. Dieses Ergebnis sei vom MDK am 19.03.1998 bestÃ¤tigt worden. Die
KlÃ¤gerin sei ab 02.03.1998 arbeitsfÃ¤hig gewesen. Dr.H. habe die Fragen der
Krankenkasse entweder nicht oder widersprÃ¼chlich beantwortet. Die Fortdauer
der ArbeitsunfÃ¤higkeit Ã¼ber den 01.03.1998 sei weder medizinisch
nachvollziehbar, noch rechtlich begrÃ¼ndet. Der erhobene Befund kÃ¶nne zwar
BehandlungsbedÃ¼rftigkeit auslÃ¶sen, mÃ¼sse allerdings nicht gleichzeitig zur
ArbeitsunfÃ¤higkeit fÃ¼hren.

Die KlÃ¤gerin hat mit der Klage vom 27.09.1999 beim Sozialgericht MÃ¼nchen (SG)
geltend gemacht, die Gutachten des MDK seien unzureichend. Dr.H. habe stets
ArbeitsunfÃ¤higkeit seit Beginn seiner Behandlung, auch im Jahr 1998 und in der
Folgezeit angenommen. Die mitbehandelnde Ã�rztin Dr.G. dagegen, die von
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schlechter Mitarbeit der KlÃ¤gerin gesprochen habe, sei voreingenommen gewesen.
Der KlÃ¤gerin hÃ¤tte auch die Einstellung des Krankengeldes frÃ¼her, als erst am
19.03.1998, mitgeteilt werden mÃ¼ssen.

Die Beklagte hat demgegenÃ¼ber aufgefÃ¼hrt, die KlÃ¤gerin sei bei den
Untersuchungen durch die Ã�rzte des MDK Ã¼ber die Beendigung der
ArbeitsunfÃ¤higkeit informiert worden. Ihr sei Krankengeld bis 05.03.1998 gezahlt
worden. Weitere ArbeitsunfÃ¤higkeitsmeldungen lÃ¤gen nicht mehr vor.

Der vom SG beauftragte SachverstÃ¤ndige, der Internist Dr.H., hat im Gutachten
vom 07.07.2000 aufgrund einer Untersuchung der KlÃ¤gerin am 04.07.2000 die
Diagnosen gestellt, chronische Obstipation, rezidivierende hÃ¤morrhoidale Blutung,
rezidivierende untere gastrointestiale Blutung bei anteriorem Rektumulcus und
Zustand nach laparoskopischer Cholecystektomie (06.06.2000) wegen Zustandes
nach biliÃ¤rer Pankreatitis bei Cholecystitis und Gallenblasenhydrops ohne Anhalt
fÃ¼r Rezidivkonkrement. Nach Ansicht des SachverstÃ¤ndigen sei es aufgrund der
chronischen Obstipation bei Anismus glaubhaft, dass in Kombination mit der
Schwangerschaft es zu einer VerstÃ¤rkung und Verschlechterung der Obstipation
gekommen sei und dass Ã¼ber den 01.03.1998 hinaus ArbeitsunfÃ¤higkeit
bestanden habe. Die hÃ¤morrhoidalen und gastrointestinalen Blutungen hÃ¤tten
keine ArbeitsunfÃ¤higkeit verursacht. Auch die zuletzt genannte Erkrankung stehe
mit der ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht in Zusammenhang. Auf die Einwendungen der
Beklagten ist der SachverstÃ¤ndige in der Stellungnahme vom 14.09.2000 bei der
bisherigen Beurteilung geblieben.

Das SG hat mit Urteil vom 29.11.2000 die Beklagte unter Aufhebung des
Bescheides vom 23.07.1998 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
23.08.1999 verurteilt, der KlÃ¤gerin Ã¼ber den 01.03.1998 hinaus Krankengeld
dem Grunde nach zu gewÃ¤hren. Es hat sich in der BegrÃ¼ndung auf das
SachverstÃ¤ndigengutachten gestÃ¼tzt. Aufgrund der chronischen Obstipation bei
Anismus in Kombination mit der Schwangerschaft sei es zu einer VerstÃ¤rkung und
Verschlechterung der Obstipation gekommen. Somit habe ArbeitsunfÃ¤higkeit
bestanden.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten vom 12.01. 2001, mit der sie
geltend macht, die Gutachten des MDK hÃ¤tten das Ende der ArbeitsunfÃ¤higkeit
zum 19.09.1997 bzw. zum 01.03. 1998 festgestellt. Der mitbehandelnde Chirurg
Dr.O. habe in einem Arztbrief an Dr.H. vom 27.03.1998 von einer phasenweisen
Besserung des Gesundheitszustandes der KlÃ¤gerin berichtet, zum Beispiel sei die
KlÃ¤gerin am 04.09.1997 bei der Untersuchung durch Dr.O. weitgehend
beschwerdefrei gewesen. Bei der Kontrolluntersuchung am 25.11.1997 habe Dr.O.
eine mangelnde Mitarbeit der KlÃ¤gerin angegeben. Das
SachverstÃ¤ndigengutachten setze sich nicht mit den Gutachten des MDK
hinreichend auseinander. Der SachverstÃ¤ndige habe auch seine Beurteilung der
ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht ausreichend begrÃ¼ndet.

Die Beklagte beantragt, das Urteil des Sozialgerichts vom 29.11.2000 aufzuheben
und die Klage abzuweisen.
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Die KlÃ¤gerin beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie ist der Ansicht, das SachverstÃ¤ndigengutachten habe ausreichend die Befunde
und die gutachtlichen Stellungnahmen des MDK gewÃ¼rdigt. Der von der Beklagten
angefÃ¼hrte Bericht von Dr.O. betreffe den hier nicht streitigen Zeitraum vor dem
01.03.1998.

Beigezogen und zum Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gemacht wurden
die Akten der Beklagten und des SG. Auf den Inhalt dieser Akten und die
Sitzungsniederschrift wird im Ã�brigen Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die frist- und formgerecht eingelegte Berufung (Â§ 151 Sozial- gerichtsgesetz â��
SGG -) ist zulÃ¤ssig. Der Wert des Beschwerdegegenstandes Ã¼bersteigt im
maÃ�geblichen Zeitpunkt der Einlegung des Rechtsmittels den Betrag von 1.000,00
DM (Â§ 144 Abs.1 Satz 1 Nr.1 SGG a.F.).

Die Berufung ist zum Teil begrÃ¼ndet.

Aufgrund einer WÃ¼rdigung der Befunde und Beurteilungen der behandelnden
Ã�rzte und des SachverstÃ¤ndigen sowie der gutachtlichen Stellungnahmen des
MDK ist ArbeitsunfÃ¤higkeit spÃ¤testens bis 12.06.1998 anzunehmen mit der Folge,
dass die KlÃ¤gerin bis zu diesem Tag Anspruch auf Krankengeld hat. FÃ¼r die
folgende Zeit steht ihr Krankengeld nicht zu, so dass die Berufung der Beklagten
insoweit begrÃ¼ndet und das angefochtene Urteil dementsprechend abzuÃ¤ndern
ist.

Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn die Krankheit sie
arbeitsunfÃ¤hig macht oder sie auf Kosten der Krankenkasse stationÃ¤r in einem
Krankenhaus, einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung behandelt werden (Â§
44 Abs.1 Satz 1 Sozialgesetzbuch V â�� SGB V -). Nach allgemeiner Meinung und
insbesondere nach der hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung liegt
ArbeitsunfÃ¤higkeit vor, wenn der Versicherte seine zuletzt ausgeÃ¼bte
ErwerbstÃ¤tigkeit oder eine Ã¤hnlich geartete TÃ¤tigkeit nicht mehr oder nur auf
die Gefahr hin, seinen Zustand zu verschlimmern, verrichten kann (HÃ¶fler in
Kasseler Kommentar, Â§ 44 SGB V, Rdnr.10 mit weiteren Hinweisen auf die
hÃ¶chstrichter- liche Rechtsprechung).

Trotz Beendigung des BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses zum 31.07.1997 hat die
Mitgliedschaft der KlÃ¤gerin zu diesem Zeitpunkt nicht geendet (Â§ 190 Abs.2 SGB
V), da Ã¼ber diesen Zeitpunkt hinaus ein Anspruch auf Krankengeld bestanden und
die KlÃ¤gerin Krankengeld bis 05.03.1998 bezogen hat (Â§ 192 Abs.1 Nr.2 SGB V).
Die ArbeitsunfÃ¤higkeit ist der Beklagten auch nach dem 05.03. 1998 mitgeteilt
worden (Â§ 49 Abs.1 Nr.5 SGB V), so dass der Krankengeldanspruch im streitigen
Zeitraum nicht geruht hat. Denn Dr.H. hat im Auszahlungsschein vom 05.03.1998
und in der Auskunft an die Beklagte ArbeitsunfÃ¤higkeit bis auf Weiteres
angegeben.
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Zu Unrecht rÃ¼gt die KlÃ¤gerin, ihr sei das Ende der ArbeitsunfÃ¤higkeit von der
Beklagten nicht rechtzeitig mitgeteilt worden. Sie hat am 26.02.1998 und
13.03.1998 durch die jeweiligen Gutachter des MDK das Ergebnis der
Untersuchung, das heiÃ�t die Beendigung der ArbeitsunfÃ¤higkeit erfahren, so dass
eine weitere zeitgerechte Information durch die Krankenkasse nicht mehr
notwendig war.

Problematisch ist vielmehr der Nachweis der ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 06.03.1998
bis 12.06.1998. Es ist hierbei zu berÃ¼cksichtigen, dass die AuskÃ¼nfte des
behandelnen Arztes Dr.H. zum Teil pauschal sind bezÃ¼glich der Beurteilung der
Dauer der ArbeitsunfÃ¤higkeit und zum Teil sich widersprechen. Er hat es auch
versÃ¤umt, gegen das Gutachten des MDK vom 26.02.1998, das aufgrund einer
ausfÃ¼hrlichen Untersuchung ergangen ist, stichhaltige GrÃ¼nde einzuwenden.

Dr.H. hat in zahlreichen Stellungnahmen und Schreiben vom 05.03.1998,
23.04.1998, 02.12.1998, 23.08.1999 sowie im Befundbericht vom 03.04.2000 die
ArbeitsunfÃ¤higkeit mit Obstipation, Anismus und der Schwangerschaft der
KlÃ¤gerin begrÃ¼ndet. Andererseits hat er hierin von zwischenzeitlichen
Besserungen gesprochen und die Angaben bezÃ¼glich des Endes der
ArbeitsunfÃ¤higkeit sind stark voneinander abgewichen. FÃ¼r die geltend
gemachte ArbeitsunfÃ¤higkeit im insgesamt streitigen Zeitraum sprechen zwar das
Gutachten des SachverstÃ¤ndigen Dr.H. und seine ergÃ¤nzende Stellungnahme.
Der SachverstÃ¤ndige stÃ¼tzt im Gegensatz zu Dr.H. die ArbeitsunfÃ¤higkeit auf
die chronische Obstipation bei Anismus, die durch die Schwangerschaft verstÃ¤rkt
worden ist. Dr.H. hingegen hat die ArbeitsunfÃ¤higkeit mit diesen Befunden und
zusÃ¤tzlich mit einem Zustand nach massiver Magen-Darmblutung begrÃ¼ndet, die
fÃ¼r den SachverstÃ¤ndigen jedoch kein Anlass zur Annahme von
ArbeitsunfÃ¤higkeit gewesen ist.

Gegen eine durchgehende ArbeitsunfÃ¤higkeit nach dem 12.06.1998 bis in das
nÃ¤chste Jahr sprechen aber die Gutachten des MDK vom 26.02.1998 und
13.03.1998, die auf der Untersuchung vom 26.02. 1998 beruhen. Hier wird unter
anderem ausgefÃ¼hrt, dass wegen der internistischen und gynÃ¤kologischen
Befunde eine kontinuierliche weitere ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht mehr angenommen
werden kann, auch wenn damit zu rechnen ist, dass die KlÃ¤gerin wegen
glaubhafter Beschwerden einzelne Tage ausfÃ¤llt.

Aufgrund der zum Teil abweichenden Krankheitsangaben und Beurteilungen der
ArbeitsunfÃ¤higkeit durch Dr.H. und der AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen
sowie der Ã�rzte des MDK lÃ¤sst sich fÃ¼r einen zurÃ¼ckliegenden Zeitraum ohne
weitere Anhaltspunkte die Dauer der ArbeitsunfÃ¤higkeit nur annÃ¤hernd
beurteilen, wobei noch zu beachten ist, dass nach den Angaben von Dr.H. und den
Gutachtern des MDK die Befunde sich im streitigen Zeitraum hin und wieder
gebessert haben. Hinweise fÃ¼r derartige Besserungen geben einerseits die
Stellungnahmen von Dr.H. vom 23.04.1998 und 01.03. und 29.03.1999. Dr.H. hat in
der Stellungnahme vom 23.04. 1998 von einer erfolgreichen Behandlung nach
vorsichtiger Magen-Darmflora-Regulation sowie Einsatz von Spezialsuppositorien
gesprochen, ohne allerdings einen Zeitraum fÃ¼r die Anwendung dieser Ã¤rztlichen
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MaÃ�nahmen anzugeben. Seit Mai des vergangenen Jahres, also seit 1997, habe
sich der Zustand minimal gebessert. In den Schreiben vom 01.03. und 29.03.1999
hat Dr.H. von symptomatischen MaÃ�nahmen zur Linderung der chronischen Anitis
sowie von einer Salbentherapie fÃ¼r den Bereich des entzÃ¼ndeten Darms
gesprochen. Durch eine intensive Therapie sei mit milden MaÃ�nahmen eine leichte
Entspannung der Situation erreicht worden. Andererseits hat Dr.H. in der
Bescheinigung vom 02.11.1998 angegeben, dass die KlÃ¤gerin vom 02.03.1998 bis
12.06.1998 "noch krankgeschrieben war".

Aufgrund einer GesamtwÃ¼rdigung dieser sich zum Teil widersprechenden
Beurteilungen der ArbeitsfÃ¤higkeit und unter Beachtung des Grundsatzes der
objektiven Beweislast, die hier die KlÃ¤gerin trÃ¤gt, ist davon auszugehen, dass
ArbeitsunfÃ¤higkeit Ã¼ber den 12.06.1998 hinaus nicht mehr nachgewiesen ist,
zumal auch die Gutachten des MDK und des SachverstÃ¤ndigen zwar von
glaubhafter ArbeitsunfÃ¤higkeit sprechen, aber eine an Sicherheit grenzende
Feststellung der ArbeitsunfÃ¤higkeit nicht abgeben kÃ¶nnen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor (Â§ 160 Abs.2 Nrn.1, 2
SGG).

Erstellt am: 18.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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